
 

Ordentliche Mitglieder des Verbandsrates des Niersverbandes 

 

Königs, Rolf (Vorsitzender) 

Röder, Rainer (stellvertretender Vorsitzender) 

Denneborg, Engelbert 

Dieckmann, Elisabeth 

Ferl, Henry 

Fritzsche, Susanne 

Gipmann, Michael 

Herbst, Hans-Joachim 

Ophoves, Heinrich 

Ritters, Heinz 

Rose-Heßler, Maren 

Schumacher, Detlef 

Schwan-Schmitz, Claudia 

Topp, Marc 

Wecker, Daniel 



 

Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Denneborg, Engelbert 

Frage Stand Februar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere Berufe 

nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, wobei der 

Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich gemacht 

werden sollte.) 

Landwirtschaftsarchitekt (AKNW) 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. Ebenso 

werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

--- 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muß nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

--- 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Dieckmann, Elisabeth 

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Gewerkschaftssekretärin 

  

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

Verbandsratsmitglied des Erftverbandes 

Verbandsratsmitglied des Niersverbandes 

sowie seit Dezember 2022 stellvertretendes 

Mitglied des Verbandsrates Wupperverband 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

---  

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Ferl, Henry 

Frage Stand Februar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Geologe 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

Aufsichtsrat MGMG mbH 

Aufsichtsrat GEM mbH 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

--- 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

--- 

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Fritzsche, Susanne 

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z.B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit 

kenntlich gemacht werden sollte.) 

Technische Beigeordnete 

 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

NEW Umwelt 

NEW mobil und aktiv 

Süchtelner Bauverein 

stellvertretend Netteverband / Mittlere 

Niers 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z.B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

--- 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann 

angegeben werden, wenn dort auch in der Satzung 

benannte Funktionen ausgeübt werden) 

--- 

 



 
 

Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gipmann, Michael 

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Schlosser 

  

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

--- 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

---  

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Herbst, Hans-Joachim 

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Rentner 

  

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen 

GmbH 

Mitglied des Verbandsrates Niersverband 

Viersen 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

--- 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

Mitglied Bürgerverein Hagelkreuz e.V. 

Mitglied Malteser Hilfsdienst e.V. 

Mitglied Prinzengarde Kempen 1978 e.V. 

Mitglied St. Martin Verein Kempen e.V. 

Mitglied Senioren-Initiative Altenhilfe e.V. 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Königs, Rolf  

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

CEO AUNDE Group  

  

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

IHK Mittlerer Niederrhein – Mitglied 

Vollversammlung 

Türkisch-Deutsche Industrie- und 

Handelskammer – Präsident 

Wirtschaftsförderung Mönchengladbach – 

Aufsichtsrat WFMG 

Entwicklungsgesellschaft der Stadt 

Mönchengladbach – Aufsichtsrat EWMG 

Niersverband – Vorsitzender Verbandsrat 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

Flughafen Düsseldorf - Beirat 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

Borussia VFL 1900 e.V. Mönchengladbach 

– Präsident 

Verband der Rheinischen Textil- und 

Bekleidungsindustrie e.V. – Vorsitzender  

Industrie-Wasser-Umwelt Niederrhein e.V. – 

Vorstand - Vorsitzender 

Gesamtverband der deutschen Textil- und 



Modeindustrie e.V. – Vizepräsident 

Caritasverband e.V. – Vorsitzender 

Stiftungsrat 

Initiativkreis Mönchengladbach – 

Koordinator 

Vereinigung Bergischer 

Unternehmerverbände e.V. – Vorsitzender  

Hochschule Niederrhein – Ehrensenator 

Metropolregion Rheinland e.V. – Mitglied 

des Kuratoriums 

NRW Stiftung – Mitglied des Kuratoriums 

 

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Ophoves, Heinrich  

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Dipl.-Ing. Agrar  

  

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

Verbandsrat Niersverband 

Stellv. Netteverband 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

1. Brudermeister St. Hubertus 

Schützenbruderschaft Hinsbeck-Glabbach 

Jagdvorsteher Jagdgenossenschaft 

Hinsbeck, 1. Vorsitzender VVV Hinsbeck 

Mitglied Karnevalskomitee Hinsbeck 

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Ritters, Heinz  

Frage Stand März 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Schornsteinfegermeister 

Ofen- und Luftheizungsbauer   

  

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

NEW mobil & aktiv Mönchengladbach 

Kreiswerke Grevenbroich 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

--- 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

 

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Röder, Rainer  

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Dezernent Kreis Viersen 

Erster Betriebsleiter des Abfallbetriebes 

Kreis Viersen 

 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft f.d. 

Kreis Viersen mbH 

Mitglied der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

(VRR) 

Mitglied der Gesellschafterversammlung 

Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein  

Mitglied und stellv. Vorsitzender des 

Verbandsrates des Niersverbandes 

Mitglied Verbandsversammlung und Vorstand 

des Schwalmverbandes  

Verbandsvorsteher des Zweckverbandes 

Bioabfallverband Niederrhein 

Vorstandsmitglied des Vereins zur Förderung d. 

Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V. 

Stellvertr. Mitglied Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes euregio-rhein-maas-nord 

Mitglied im Kuratorium der Stiftung der 

Sparkasse Krefeld „Natur u. Kultur“ Kreis 

Viersen 



Mitglied u. Vorsitzender Kommission für 

Altlasten u. Bodenschutz des Verbands für 

Flächenrecycling u. Altlastensanierung NRW 

Mitglied der beratenden Bank des 

Braunkohlenausschusses 

Mitglied und Vorsitzender der 

Gesellschafterversammlung der 

Niederrheinischen Bioabfallgesellschaft mbH 

Mitglied der Gesellschafterversammlung der 

Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

--- 

 

 



 

Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Rose-Heßler, Maren 

Frage Stand Februar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Öffentlichkeitsarbeit 

Dipl.ing.agr. 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

Stellvertretender Vorsitz im Aufsichtsrat der 

Gemeindewerke Grefrath 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

Regionalbeirat Sparkasse 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

--- 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Schumacher, Detlef 

Frage Stand Februar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Dipl.-Geologe 

GF NEW Niederrhein Wasser 

GF Wasserlabor Niederrhein (WLN) 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

Delegierter Erftverband 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

Mitglied des Regionalrates Wasserbund 

Niederrhein GmbH 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

 

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Schwan-Schmitz, Claudia 

Frage Stand März 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Technische Beigeordnete der Stadt 

Mönchengladbach (hauptamtlich) 

Geschäftsführerin der 

Entwicklungsgesellschaft der Stadt 

Mönchengladbach mbH (EWMG) 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

Verbandsrat Niersverband 

Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes "LANDFOLGE 

Garzweiler" 

Verbandsversammlung Zweckverband 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) (stellv. 

Mitglied) 

Zweckverband euregio rhein-Maas-nord: 

Mitglied im Ausschuss für Raumordnung, 

Infrastruktur, Mobilität, Umwelt und Energie 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

Aufsichtsrat Flughafengesellschaft 

Mönchengladbach GmbH (FMG)  

Aufsichtsrat Gesellschaft für 

Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung 

und Entsorgung Mönchengladbach mbH 

(GEM) 

Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH (WFMG) 

Aufsichtsrat Wissens- und 



Innovationscampus Mönchengladbach 

GmbH (WICMG) 

Aufsichtsrat NEW mobil und aktiv 

Mönchengladbach GmbH (m&a) (stellv. 

Mitglied) 

Gesellschafterversammlung 

Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH 

(ZRR) (stellv. Mitglied) 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

Mitgliederversammlung Metropolregion 

Rheinland e.V. (stellv. Mitglied) 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Topp, Marc 

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Gewerkschaftssekretär ver.di NRW 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

EON Deutschland GbmH 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

Mitglied des Gemeinderates 

Ratsmitglied Simmerath 

stellv. Fraktionsvorsitzender SPD 

Simmerath 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

1. Vorsitzender Ortskartell Rollesbroich, 

52152 Simmerath 

1. Vorsitzender 1.KG Rollesbroicher Klev 

Botze 2001 e.V. 

 

 

 



Angaben gemäß § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Wecker, Daniel 

Frage Stand Januar 2024 

Ausgeübter Beruf: 

(hauptsächliche Tätigkeit, die durch Ausbildung bzw. 

spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 

gekennzeichnet ist (z. B. Lehrer, Anwalt, 

Verlagskaufmann, Lagerarbeiter). Werden mehrere 

Berufe nebeneinander ausgeübt, sind sie anzugeben, 

wobei der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit kenntlich 

gemacht werden sollte.) 

Fachkraft für Abwassertechnik 

Beraterverträge: 

(nur Beraterverträge, die üblicherweise keine Tätigkeiten 

im Rahmen des ausgeübten Berufes darstellen, sind hier 

anzugeben.) 

--- 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen 

Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz: 

--- 

Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder 

privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 

Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden 

und Einrichtungen: 

(zu den in § 1 Abs. 1 LOG genannten Behörden und 

Einrichtungen gehören auch Eigenbetriebe und Anstalten 

des öffentlichen Rechts, wie z. B. die Sparkassen. 

Ebenso werden öffentlich-rechtliche Stiftungen erfasst.) 

--- 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher 

Unternehmen: 

--- 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: 

(die Mitgliedschaft in Vereinen muss nur dann angegeben 

werden, wenn dort auch in der Satzung benannte 

Funktionen ausgeübt werden) 

--- 

 

 

 

 


